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ÜBERSICHT: 
Echt oder unecht – so unterscheiden Sie richtig

	

	Echte Mitgliedsbeiträge
	Unechte Mitgliedsbeiträge

	Echte Mitgliedsbeiträge sind solche, die ein Mitglied für seine Mitgliedschaft im Verein zahlt, damit der Verein seine Arbeit und seinen ideellen Vereinszweck erfüllen kann. Das Mitglied erhält also keine persönliche Gegenleistung nach dem Motto „Geld gegen Ware“, sondern als „Leistung“ die Mitgliedschaft im Verein mit allen Rechten und Pflichten. Deshalb sind diese Beiträge auch nicht umsatzsteuerpflichtig (sofern Ihr Verein dies nicht beantragt) – und zählen bei den Ertragsteuern (z. B. Körperschaftsteuer) nicht mit.
	Um „unechte“ Mitgliedsbeiträge handelt es sich, wenn Ihr Verein Beiträge ohne Satzungsgrundlage oder Beiträge nicht ernsthaft
erhebt. Außerdem handelt es sich um „unechte“ Beiträge, wenn diese für eine konkrete Gegenleistung gezahlt werden müssen. Sie stellen damit ein „verdecktes“ Entgelt für eine Gegenleistung des Vereins dar. Und da hier dann ein „Leistungsaustausch“ vorliegt, spielen diese Beiträge bei der Umsatzsteuer und – nach dem FG Münster – auch bei Körperschaft- und Gewerbesteuer eine Rolle, sofern die Grenze von 45.000 Euro Umsatz im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb überschritten wird.
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